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Gewässerabstand bei Flüssen, Bächen und Kanälen 

§ 64 PBG, § 16 PBV 

Der Abstand gegenüber Flüssen (30 m), Bächen (15 m), Kanälen (15 m) und Bächlein (5 m, mitt-
lere Sohlenbreite von weniger als 0,5 m) wird ab Oberkante der Böschung gemessen, bzw. ab 
Hochwasserlinie (HWL), wenn diese über der Oberkante der Böschung liegt. Bei Flüssen mit Hin-
terdämmen wird ab wasserseitiger Oberkante des Hochwasserdammes gemessen. Die Abstände 
gelten auch bei eingedolten Gewässern. 

Die Gemeindebehörde kann aus besonderen Gründen mit Baulinien andere Abstände vorschrei-
ben.  

Das Unterschreiten der Abstände kann im Einzelfall mit Zustimmung des Amtes für Umweltschutz 
und Wasserwirtschaft bewilligt werden, sofern keine erheblichen öffentlichen Interessen entge-
genstehen (§ 80 PBG).   
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